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DAS WECHSELMODELL: 
ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT

Etwa jedes dritte Kind erlebt vor seinem 18. Geburtstag die Trennung seiner Eltern. 

In Berlin-Pankow dürfte dieser Anteil noch weit höher liegen. 

Trennungen gehören mithin zur familiären und gesellschaftlichen Normalität. Die Kinder sind bei 
Trennungen ihrer Eltern hohen Belastungen ausgesetzt. Diese zu mildern und Eltern bei der 
Erarbeitung guter Lösungen zu unterstützen, ist die verantwortungsvolle Aufgabe vieler beratender 
Einrichtungen und Berufe. 

In den letzten Jahren werden die Rollenverständnisse von Vätern und Müttern einander ähnlicher. 
Sowohl Mütter wie auch zunehmend die Väter sehen sich als fürsorgliche Elternteile mit enger 
Bindung zu den Kindern. 

Dieser Trend bringt mit sich, dass auch nach Trennungen immer mehr Väter ihren Kindern als 
enge Bindungs- und Bezugspersonen erhalten bleiben wollen. Auch Patchworkfamilien werden 
immer selbstverständlicher.

Das Bild vom „Zahl- und Wochenendpapa“ nach Trennungen ist damit zunehmend veraltet, 
zumindest nur noch eins von vielen möglichen Lebensmodellen nach Trennungen. 

Insbesondere das Wechselmodell gewinnt in Wunsch und Wirklichkeit an Gewicht. Auch in 
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juristischen und psychosozialen Fachdiskussionen – auch international – wird neuerdings viel 
über das Wechselmodell diskutiert.  

Ziel der Fachtagung „Das Wechselmodell – zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ war, das 
Wechselmodell kritisch zu würdigen und mit Hilfe einer differenzierten Betrachtung die neuen 
Herausforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre berufl iche Praxis zu diskutieren. 

Der Fachtag war ein Erfolg. Über 100 Fachleute haben interessiert und engagiert teilgenommen. 
Die Bewertungen waren ganz überwiegend positiv (siehe Seite 40).

Mit dieser Dokumentation möchten wir die Beiträge und Ergebnisse des Fachtags festhalten und 
damit auch Fachleuten und Interessierten, die nicht teilnehmen konnten, wesentliche Inhalte 
und Eindrücke vermitteln. 

Die Organisatoren und Veranstalter möchten sich herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen 
des Fachtags beigetragen haben, namentlich bei den Hauptreferenten, Frau Prof. Dr. Hildegund 
Sünderhauf und Herrn Prof. Dr. Jörg Maywald. 

Für die Organisatoren und Veranstalter 

Jugendamt Berlin-Pankow: 
Claudia Rublack, Jutta Bania & Simone Matthe

Väterzentrum Berlin: 
Marc Schulte & Eberhard Schäfer
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PROGRAMM

12.00   Ankommen mit Mittagsbuffet

12.30   Eröffnung
  Christine Keil 

  Stadträtin für Jugend, Familie und Facility Management  

  des Bezirks Pankow von Berlin

12.40   Das Wechselmodell in Forschung und Praxis 
  Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf

  Evangelische Hochschule Nürnberg

13.30   Das Wechselmodell aus der Perspektive der Kinder 
  Prof. Dr. Jörg Maywald 

  Geschäftsführer der Deutschen Liga das Kind, Berlin

14.15  Diskussion

14.45   Kaffeepause

15.00   Workshops

16.30   Kurzvorstellung der Workshop-Ergebnisse

16.50   Abschluss, Schlussworte

17.00   Ende der Veranstaltung 
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FACHTAGUNG IM BILD

Insgesamt 107 Fachkräfte aus öffentlichen Bereichen sowie Vertreter/innen zahlreicher privater Träger aus 
Pankow und anderen Berliner Bezirken nahmen an der Fachtagung teil. Schüler/innen der Reinhold-Burger-Schule, 
unter Leitung von Herrn Nikolaizik, sorgten für ein Buffet. 
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Begrüßung und Worte zum Anlass   
der Fachtagung

Eberhard Schäfer vom Väterzentrum Berlin, das 
gemeinsam mit dem Jugendamt Pankow zu dieser 
Fachtagung einlud, begrüßte die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, dankte für das große Interesse und 
stellte das Tagesprogramm und die Referenten vor. 
Darüber hinaus machte er deutlich, wie wichtig die 
intensive Familienarbeit in Pankow geworden ist. 
Vor allem im Bezug auf das Rollenverständnis 
von Vätern und Müttern. Väter wollen ihre Rolle 
als Bezugsperson und fürsorglicher Elternteil für 
das Kind wahrnehmen, und das auch nach einer 
Trennung. Diese Entwicklung heißt es zu fördern 
und weiter auszubauen. 

Im Anschluss begrüßte er die Gastrednerin 
Christin Keil, Bezirksstadträtin und Leiterin der 
Abteilung Jugend und Facility Management. In 
ihrem Grußwort würdigte sie das Engagement 
jedes/jeder Einzelnen, der/die dazu beiträgt, das 
Pankow ein so lebenswerter Ort für Familien ist 
– egal in welchem Familienmodell sie leben.
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Das Wechselmodell in  
Forschung und Praxis

Gesellschaftliche Ausgangssituation: 

170.000 Eltern trennen sich in Deutschland pro Jahr. Etwa jedes 
dritte Kind wird vor seinem 18. Lebensjahr von Trennung oder 
Scheidung der Eltern betroffen sein. 

90 % dieser Kinder leben nach der Trennung bei der Mutter nach 
dem so genannten Residenzmodell, d.h. der Haushalt der Mutter 
bildet den Lebensmittelpunkt der Kinder; die Mutter ist die Haupt-
betreuungsperson der Kinder. 

Als Alternativlösung zum Residenzmodell hat sich in den letzten Jahren, auch nach dem Beispiel 
anderer Länder wie Belgien und Frankreich und ganz Skandinavien, das sogenannte Wechselmodell 
herausgebildet. 

Defi nition: Entgegen der weit verbreiteten Meinung versteht man in der internationalen Fachdiskus-
sion unter „Wechselmodell“ nicht zwingend, dass die Kinder zu jeweils exakt 50 % der Zeit jeweils bei 
dem einen und dem anderen Elternteil verbringen. Der Zeitanteil, ab dem man vom Wechselmodell 
spricht, liegt vielmehr bei einem Drittel, wenn das Kind auch mit dem  weniger betreuenden Elternteil 
Alltag und Freizeit verbringt.

Das Wechselmodell birgt nach Überzeugung der Referentin viele Vorteile für Kinder und Eltern, 
unterlegt durch viele psychologische  Studien, die Frau Sünderhauf in ihrem Standardwerk 
„Wechselmodell – Psychologie – Recht- Praxis“ (Verlag Springer VS, 2013) darstellt und analy-
siert. 

Der entscheidende Vorteil des Wechselmodells wird in der annähernd gleichen Verantwortung („shared 
parental resposibility“) gesehen, der beide Elternteile in diesem Falle nachkommen und auch nach-
kommen müssen. Außerdem profi tieren Kinder in der Regel von elterlichen Ressourcen zweier Eltern.

Das Wechselmodell ermöglicht es dem Kind – anders als beim Residenzmodell – abwechselnd mit 
beiden Elternteilen im realen Alltag zu leben. Eine enge Beziehung zwischen Kind und beiden 
Elternteilen kann hierdurch wesentlich besser gelebt werden. 

Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf ist 
seit 2000 Professorin für Recht 

an der Evangelischen Hochschule 
Nürnberg im FB Sozialwesen.

Zusammenfassung des Vortrags von 
Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf
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Beim Residenzmodell wird derjenige Elternteil, bei dem das Kind den wesentlich kürzeren Zeitanteil, 
meist jedes zweite Wochenende, verbringt, hingegen mehr als „Freizeit- und Spaßelternteil“ erlebt 
und angesehen. Diese Konstellation – „Hauptverantwortung“ vs. „Freizeitpapa“ – wird sowohl von 
Müttern wie auch von Vätern regelmäßig und zunehmend bemängelt.

Frau Sünderhauf argumentiert unter Bezugnahme auf Daten des AID:A Surveys des DJI (2015) 
weiterhin, dass das Residenzmodell ein weitaus höheres Armutsrisiko darstelle. Nicht von ungefähr 
ist dieses Armutsrisiko ein Grund für häufige Darstellung von Benachteiligungen für Kinder 
Alleinerziehender.

Das Wechselmodell hingegen bietet beiden 
Eltern die Möglichkeit zur  Erwerbstätigkeit 
und weiterhin die Möglichkeit, auch mit 
Kindern in der Trennungssituation die 
berufl iche Entwicklung weiter zu verfolgen 
(„Dual Career“); dies stellt mithin einen 
wesentlichen Aspekt der Gleichstellung 
von Männern und Frauen dar. 

Der materielle/fi nanzielle Aspekt des höheren 
Gesamteinkommens der Nachtrennungs-
familie ist mithin ein Vorteil nicht nur für 
die Eltern, sondern gerade auch für die 
betroffenen Kinder. 

Frau Sünderhauf belegt weiterhin anhand schwedischer Studien („Chess-Studie“, Bergström et al. 
2011-15), dass Kinder im Wechselmodell - im Vergleich zum Residenzmodell

► eine bessere Beziehung zu beiden Elterteilen haben;  
►  12-15 jährige Kinder bzw. Jugendliche zufriedener mit ihrer familiären und schulischen  

Situation sind und eine höhere allgemeine Lebenszufriedenheit aufweisen;
► weniger an psychosomatischen Symptomen und Erkrankungen leiden; 
► eine bessere psychische Gesundheit aufweisen.

Auch diejenigen Eltern, die das Wechselmodell praktizieren, sind im Vergleich zum Residenzmodell 
zufriedener. 

Eine andere schwedische Studie (Turunen et al,. 2015) zeigt , dass die Stressbelastung der Kinder 
im Residenzmodell am höchsten und in der “Kernfamilie” am niedrigsten ausgeprägt ist. In der Mitte 
befi ndet sich die Stressbelastung unter dem Wechselmodell. Unter anderem mag dies daran liegen, 
dass die Abwesenheit eines Elternteils im Residenzmodell ebenfalls ein Stressor für Kinder ist.
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Als wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung des Wechselmodells gelten: 

► Allgemeine Erziehungseignung und Betreuungsbereitschaft der Eltern.
►  Wohnortnähe (die Elternteile leben nahe beieinander; das regionale Umfeld des Kindes bleibt 

bei beiden Eltern das Gleiche; die Schule ist von beiden „Residenzen“ aus leicht erreichbar) 
► Betreuungskompatible Arbeitszeiten der Eltern.
► Adäquater Wohn- und Lebensraum für die Kinder in beiden „Residenzen“. 
► Bereitschaft der Kinder an der Umsetzung des Wechselmodells. 

Weitere Erfolgsfaktoren (im Sinne von wünschenswert, aber nicht Voraussetzung)  für eine gelingende 
Umsetzung des Wechselmodells sind: 

► Der Wille beider Eltern für das Betreuungsmodell.
► Keine bzw. relativ gering ausgeprägte oder gut regulierte Konfl ikte zwischen den Eltern
►  Funktionierende Kommunikation zwischen allen Beteiligten.     

• Dies kann ggf. durch professionelle Beratung gefördert werden. 

Hingegen sind für die erfolgreiche Durchführung des Wechselmodells nicht unbedingt notwendig: 
► Gleiche Regeln bei der Erziehung.
► Gleiche Ausstattung der „Residenzen“.
Warum: Die Empirie zeigt, dass Kinder sich gut auf unterschiedliche Erziehungsstile einstellen   
können, ebenso wie auf unterschiedliche Lebensstandards. 

 Zentrale Vorteile des Wechselmodells für das Kind sind: 
 ► gute Emotionale Eltern Kind Bindung – bezüglich beider Elternteile
 ► besserer Eltern- Kind-Kontakt für beide Eltern
 ► ein geringer ausgeprägter Loyalitätskonfl ikt 
 ► Teilhabe an den Ressourcen beider Eltern (emotional, sozial, ökonomisch etc.) 

 Vorteile des Wechselmodells für die Eltern:
 ► geregelte und klare „kinderfreie Zeit“ 
 ► geschlechtergerechte  Lastenverteilung
 ► Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 Nachteile des Wechselmodells für die Eltern: 
 ► reduzierte Mobilitätsmöglichkeiten beider Eltern
 ► Notwendigkeit von Kontakt, bzw. von Absprachen untereinander
 ► Koordination der Alltagsentscheidungen
 ► Eventuell (nicht immer!) Verlust des Unterhaltsanspruchs
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Die geltende Gesetzeslage und Rechtsprechung erschwert die Findung und Umsetzung des 
Wechselmodells noch stark. Frau Sünderhauf hält hier u.a. die Abänderung des § 1687 Abs. 1 
Satz 2 BGB für relevant. 

Der entscheidende Passus dieses lautet derzeit:  (...)Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung 
des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat die 
Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens.(...)

Dieser Passus sollte, so Frau Sünderhauf, auf gleichverantwortliche Befugnisse beider Elternteile 
erweitert werden. 

Zudem soll alternativ zum derzeit gültigen Sprachgebrauch „Allein erziehend“ der Begriff „Getrennt 
erziehend“ eingeführt werden, weil „Allein erziehend“ suggeriert, der andere Elternteil erziehe das 
Kind überhaupt nicht – was jedoch nur bei etwa 20 % aller getrennt lebenden Eltern  zutrifft.  

Zukunftsaussichten: Frau Sünderhauf sieht es aus gesellschaftlicher, rechtlicher und historischer 
Sicht als gegeben, dass über kurz oder lang das Wechselmodell in Deutschland schrittweise als Norm 
eingeführt wird. Den Weg hierhin weist bereits die aktuelle (Oktober 2015) im Europarat verabschiedete 
Resolution, welche alle Mitgliedsstaaten auffordert, das Wechselmodell und obligatorische Mediation 
für die Eltern in Kindschaftsachen bei Trennungen zum Standard zu erheben. 

Literaturhinweis: 
Hildegund Sünderhauf: „Wechselmodell – Psychologie – Recht- Praxis“ 
(Verlag Springer VS, 2013, 79,90 Euro)
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Wechselmodell in Forschung und Praxis  

 

      Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf 
        Evangelische Hochschule Nürnberg 
        hildegund.suenderhauf@evhn.de 

 
 

1. Betreuungsmodelle und Wechselfrequenzen (Abb. 1 bis 3) 

Abb. 1. Residenzmodell mit 14-täg. Wochenendkontakt - Standard-Umgang  

 

Abb. 2. Residenzmodell mit erweitertem Umgang 
 

 

Abb. 3. Wechselmodell mit wöchentlichem Wechsel 

 

2. Standard-Wechselmodus nach Alter des Kindes (Abb. 4) 
 

Alter des Kindes  Wechselfrequenz  Ferienzeiten  

Kleinkind 
0 bis 2 Jahre  

Tägl. Kontakt zu beiden Eltern.  
später 1-2-3 täglicher Wechsel 

3 – 5 Tage  

Kindergartenkind  
3 bis 5 Jahre  

3 bis 7 Tage Wechsel steigern  
z.B. 3:3:4 Tage  

5 – 7 Tage  

Grundschulkind 
6 bis 9 Jahre  

5-6-7 Tage-Wechsel steigern  7 – 14 Tage   

Schulkind 
10 bis 12 Jahre  

Wöchentlicher Wechsel  Hälftige Ferien-
zeiten  

Teenager 
13 bis 18 Jahre  

Wöchentlicher,  14-tägiger  oder 
monatlicher Wechsel 

Hälftige Ferien-
zeiten  

 
Diese an entwicklungspsychologischen Erkenntnissen orientierten Empfehlungen sind nur allg. 
Richtwerte. Im Einzelfall sind konkrete Bedürfnisse und Wünsche des Kindes entscheidend. 
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Abb. 3. Wechselmodell mit wöchentlichem Wechsel

2. Standard-Wechselmodus nach Alter des Kindes (Abb. 4)

Alter des Kindes Wechselfrequenz 

Kleinkind
0 bis 2 Jahre 

Tägl. 

Kindergartenkind 
3 bis 5 Jahre 
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3. Internationale psychologische Studien zum Wechselmodell (Abb. 5)  
 

Autoren(innen), Jahr, Land Ergebnis   Autoren(innen), Jahr, Land Ergebnis  
1. Abarbanel  (1977) USA positiv 26. Fabricius & Luecken (2007) USA positiv  
2. Steinman  (1981) USA positiv 27. SkØrten & Barlindhaug (2007) Norwegen positiv  

3.    a) Irving et al. (1984) Kanada  
       b) Irving & Benjamin (1991)  

positiv 
positiv  

28. Jablonska & Lindberg (2007) Schweden  positiv  

4.    a) Steinman et al. (1985) USA  
        b) Brotsky et al. (1988) USA 

positiv 29. Berger et al. (2008) USA positiv  

5. McKinnon & Wallerstein (1986) USA positiv/ 
neutral  

30. Campana et al. (2008) USA positiv  

6. Luepnitz  (1986) USA positiv 31. McIntosh et al. (2008) Australien  negativ  (*) 
7. Richards & Goldenberg (1986) USA positiv 32. McIntosh  et al. (2008) Australien gemischt  
8.    a) Shiller (1986a) USA  
       b) Shiller (1986b) USA 

positiv 
positiv 

33. Melli & Brown (2008) USA positiv  

34. Frigger (2008) Deutschland positiv  

9. Underwood (1989) USA positiv 
10. Johnson et al. (1989) USA  positiv 35. Kaspiew et al. (2009) Australien  positiv  
11. Neugebauer (1989) USA  negativ  36. Smyth (2009) a.  (2004)  

      Australien       b. (2005 ) 
                             c. (2008)  

positiv 
positiv  12. Pearson & Thoennes (1990) USA positiv/ 

neutral  gemischt  
13. Williams  (1991) USA positiv  37. Fehlberg, Millward & Campo (2009) 

Australien 
gemischt  

14. Wilkinson (1992) USA  neutral  38. Neoh & Mellor (2010) Australien positiv  
15.  a) Maccoby & Mnookin (1992)  
       b) Maccoby et al. (1993) USA   

positiv/ 
neutral  

gemischt  
39. Spruijt & Duindam (2010) Niederlande positiv  

16. Lakin (1994) USA positiv/ 
neutral 

40. Haugen (2010) Norwegen positiv 

17. Cloutier & Jaques (1997) Kanada positiv 41. Cashmore et al. (2010) Australien positiv 
18. Smart et al. * (2001) Großbritannien gemischt 42. Prazen et al. (2011) USA positiv 
19. Bauserman (2002) Metaanalyse, USA positiv 43. Bjarnasson & Arnasson (2011)  

      36 westl. Länder  
positiv  

20. Lee (2002) USA positiv 44. Fabricius et al. (2012) USA positiv 
21. Franbuch-Grembeck (2004) USA positiv 45. Bergström (2012) Schweden positiv  
22. Juby et al. (2005) Kanada neutral 46. Fortin, Hunt & Scanlan* (2012) GB gemischt 
23. Breivik & Olweus (2006) Norwegen positiv 47. Sodermans, Matthijs & Swicegood 

(2013) Belgien 
neutral 

24. Hahn (2006) USA  positiv  48. Bergström et al. (2013) Schweden  positiv  
25. Lacroix (2006) Australien neutral  49. Bergström et al. (2014) Schweden  positiv  
(*) Teilweise revidiert in Kline Pruett, M.; McIntosh, J. & 
Kelly J. (2014): Parental separation and overnight care of 
young children. family court review, vol. 52 (2), S. 240-255 
und 256 – 262. 

 50. Turunen (2015) Schweden positiv 

 
51. Bergström et al. (2015) Schweden positiv 
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(2008) Australien negativ (*)
(2008) Australien gemischt 

33. Melli & Brown (2008) USA positiv 

34. Frigger (2008) Deutschland positiv 

positiv
10. Johnson et al. (1989) USA positiv 35. Kaspiew et al. (2009) Australien positiv 
11. Neugebauer (1989) USA negativ 36. Smyth (2009) a.  (2004) 

      Australien       b. (2005 )
                             c. (2008) 

positiv
positiv 12. Pearson & Thoennes (1990) USA positiv/ 

neutral gemischt 
13. Williams  (1991) USA positiv 37. Fehlberg, Millward & Campo (2009) 

AustrAustralien
gemischt 

14. Wilkinson (1992) USA neutral 38. Neoh & Mellor (2010) Australien positiv 
15.  a) Maccoby & Mnookin (1992) 
       b) Maccoby et al. (1993) USA  

positiv/
neutral 

gemischt 
39. Spruijt & Duindam (2010) Niederlande positiv 

16. Lakin (1994) USA positiv/ 
neutral

40. Haugen (2010) Norwegen

17. Cloutier & Jaques (1997) Kanada positiv 41. Cashmore et al. (2010) Australien
18. Smart et al. * (2001) Großbritannien gemischt 42. Prazen et al. (2011) USA
19. Bauserman (2002) Metaanalyse, USA positiv

20. Lee (2002) USA
21. Franbuch-Grembeck (2004) USA
22. Juby et al. (2005) Kanada
23. Breivik & Olweus (2006) Norwegen
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4. Gerichtliche Wechselmodell-Anordnung de lege lata (Abb. 6) 

 

Zu 1.) OLG Jena (2011) Beschl. v. 22.08.2011 - 2 UF 295/11: Das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
(ABR) wird dem Elternteil allein übertragen, der zugesichert hat, das Wechselmodell zu verwirk-
lichen, weil dies „dem Wohl des Kindes am besten entspricht“ (§ 1671 Abs. 2 Ziff. 2 BGB). Die 
übrigen Bereiche der elterlichen Sorge verbleiben den Eltern gemeinsam. Vgl. auch AG Erfurt 
(2011) Beschl. v. 16.5.2011 – 33 F 990/09. 

Zu 2.) OLG Schleswig (2013) Beschl. v. 19.12.2013 –  15 UF 55/13: Alternierende Zuweisung des 
ABR unter sonstiger Beibehaltung der gemeins. elterl. Sorge. Die konkrete Wechselfrequenz 
(wöchentlich) und detaillierte Wechselmodalitäten werden angeordnet, gegen den Willen eines 
Elternteils, aber dem ausdrücklichen Wunsch der 9 und 11 jährigen Söhne entsprechend, weil 
es dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 

Zu 3.) OLG Brandenburg (2010) Beschl. v. 31.3.2010 - 13 UF 41/09: hat beiden Eltern das ABR 
entzogen und auf das Jugendamt übertragen, damit dieses die 50:50-Betreuung des Kindes si-
cherstellen kann. Strengerer Entscheidungsmaßstab: Die unterbliebene WM-Betreuung, der 
Streit der Eltern über das Betreuungsmodell oder die Betreuungsmodalitäten müssen das „kör-
perliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes …“ gefährden (§ 1666 Abs. 1 BGB). 

Zu 4.) OLG Karlsruhe (2012) Beschl. v. 05.11.2013 – 5 UF 27/13:  hat ein Wechselmodell mit 
asymmetrischer Betreuungszeit gegen den Willen der Mutter angeordnet: 1 Woche + 1 Wo-
chenende im Monat + Hälfte der Ferien, -> ca. 30:70 % der Zeit im Jahr. Das Gericht nennt das 
Modell „Residenzmodell mit erweitertem Umgang“. 

Zu 5.) KG Berlin (2012) Beschl. v. 28.2.2012 – 18 UF 184/09: Das KG hat daher bei Fortbestehen 
des gemeinsamen ABR den wöchentlichen Wechsel für ein 8-jähriges Mädchen in einer Um-
gangsregelung festgeschrieben, womit ein Eingriff in die elterl. Sorge nicht mehr erforderlich 
sei. Es sei zwar auch denkbar, „das ABR im wöchentlichen Wechsel zwischen den Eltern aufzutei-
len. Dieser Weg ist aber nach Auffassung des Senats rechtlich bedenklich, weil ein derartiger 
Eingriff in das Sorgerecht kaum gerechtfertigt erscheint; er ist aber auch vor allem völlig unprak-
tikabel.“ (Rz. 11) Vgl. auch AG Erfurt (2012) Beschl. v. 14.9.2012 – 36 F 141/11: Ablehnung der 
ABR-Anträge und paritätische Umgangsregelung von Amts wegen. Vgl. auch AG Heidelberg 
(2014) Beschl. v. 19.8.2014 – 31 F 15/14 mit ausführlicher, auch grundrechtlicher Begründung.
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Das Wechselmodell aus 
der Sicht der Kinder

Aus Sicht der Kinder sind nach der Darstellung von Herrn Maywald 
folgende Aspekte relevant: 

Ist das Wechselmodell eine Betreuungslösung, dass in erster Linie 
den Bedürfnissen und Wünschen der Eltern zupass kommt, oder 
ist es eine Lösung, die tatsächlich in aller Regel dem Kindeswohl 
und dem Kindeswillen entspricht?

Jeder Einzelfall ist zu betrachten, und im Vordergrund müssen immer 
die Situation, das Befi nden, die Bedürfnisse und die Interessen 
des Kindes stehen. 

Wie das Kind sich seine Zukunft nach der Trennung der Eltern, die es 
nicht wollte, und gegen die es nichts ausrichten kann, vorstellt, dies 
sollte und muss im den Fokus der Überlegungen über Betreuungs-
lösungen nach der Trennung stehen. Wir müssen hier vom Kindes-
willen sprechen – ihm kommt in Hinblick auf Lösungen und Regelungen 
nach Trennungen eine zunehmend hohe Bedeutung zu. 

Mithin kann es keine einheitliche Betreuungsregelung nach Trennungen geben, die immer – oder 
überwiegend – im Sinne des Kindeswohls liegt, auch nicht das Wechselmodell. 

Die Diskussion hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich hin zu den Interessen des Kindes entwickelt. 
Die neu eingeführten Begriffe, die in dieser Diskussion verwendet werden, zeigen diese Entwicklung 
anschaulich an: 

„Elterliche Gewalt“ (bis 1980) – „Elterliche Sorge“ – „Elterliche Verantwortung (Parental Responsibility)“ 
– „Gemeinsame elterliche Verantwortung (Shared Parental Responsibility)“

Der noch gebräuchliche, wenn auch veraltete Begriff „Umgang“ (bzw. „Umgangsrecht“ oder 
„Besuchsrecht“) weist demjenigen Elternteil, der nicht das bloße „Umgangsrecht“ wahrnehmen 
kann, die Hauptverantwortung für das Kind zu. In der Regel wird es so gesehen, dass die Mutter die 
Hauptverantwortung (oder -sorge) trägt und der andere Elternteil, der Vater, ein Recht auf „Umgang“ 
mit dem Kind hat.

Prof. Dr. Jörg Maywald ist seit  
1995 Geschäftsführer der 

Deutschen Liga für das Kind, 
seit 2002 Sprecher der National 
Coalition für die Umsetzung der 

UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland und seit 2011 

Honorarprofessor an der 
Fachhochschule Potsdam. 

Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Jörg Maywald
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„Elterliche Verantwortung“ ist eine wesentliche Erweiterung. „Verantwortung“ meint, dass es um mehr 
geht als nur um „Sorge“ und „Betreuung“. Eltern tragen Verantwortung für das Kind, sie müssen sich 
immer fragen, welche positiven oder negativen Folgen ihr Handeln (oder Unterlassen) nach sich ziehen 
kann. 

„Gemeinsame elterliche Verantwortung“ heißt dann, dass beide Elterteile sich die Verantwortung für das 
Kind teilen – nicht jeweils zur Hälfte, das wäre ein grobes Missverständnis des Begriffs (ebenso wie es das 
„geteilte“ Sorgerecht, obwohl oft so genannt, nicht gibt, sondern nur die „gemeinsame elterliche Sorge“), 
sondern „gemeinsame“ Verantwortung, d.h. Verantwortung, die auch gemeinsam wahrgenommen wird; 
mithin müsste Kommunikation der Eltern über die Belange und das Wohlergehen des Kindes eine Voraussetzung 
für gemeinsame elterliche Verantwortung sein. 

Zugleich zeigt der Begriff „elterliche Verant-
wortung“ an, dass hier der Stellenwert der 
Rechtssubjekte Eltern einerseits und Kind 
andererseits umverteilt wird. „Sorgerecht“ und 
„Umgangsrecht“ sieht die Eltern bzw. einen 
Elternteil als Inhaber von Rechten gegenüber 
dem Kind, während „elterliche Verantwortung“ 
für das Kind eben jenes zum Inhaber von Rechten 
macht, nämlich dem Recht, dass Eltern ihrer 
Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes 
und seine gute Entwicklung aktiv nachkommen. 

Insofern zeigt die Begriffsentwicklung die 
Verlagerung von Rechten und dem Aspekt 
Wohlergehen hin zum Kind an. Zweifellos ein 
großer Fortschritt. 

Der Blick auf „gemeinsame elterliche 
Verantwortung“ lässt den Schluss zu, dass das Wechselmodell nicht als der Königsweg nach Trennungen 
anzusehen ist. Denn: Gemeinsame Verantwortung oder „Shared parental Responsibility“ bedeutet mitnichten 
automatisch eine zeitliche Gleichverteilung der Zuständigkeit der Elternteile. Diese Gleichverteilung KANN 
eine angemessene Lösung sein, sie muss es aber keineswegs sein. (Vielmehr müssten einige Voraussetzungen 
bezüglich elterlicher Kooperation erfüllt sein – siehe unten). 

Nein – gemeinsame elterliche Verantwortung kann auch mit ungleicher Verteilung der Betreuungszeit 
realisiert werden, und zwar gut! Grundlage für gemeinsam ausgeübte Verantwortung ist eher, dass Elternteile 
sich über die Belange des Kindes regelmäßig und kontinuierlich austauschen und ihr jeweils Bestes geben, 
um die Belange des Kindes zu erfüllen. 

Provokativ gesagt: Es kann Ausdruck wahrgenommener gemeinsamer elterlicher Verantwortung sein, wenn 
ein Vater auf eine zeitliche Gleichverteilung der Betreuung des Kindes nach der Trennung verzichtet, weil er 
etwa anerkennt, dass die Bindungsqualität zwischen seinem Kind und dessen Mutter höher ist als diejenige 
zwischen ihm selbst und dem Kind. 

– 18 –



FACHTAGUNG 
DAS WECHSELMODELL:
ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT  
Neue Herausforderungen für Eltern und Beratung

Hiervon ist nach den Ausführungen von Herrn Maywald in vielen Fällen auszugehen. Denn das Erleben der 
Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Monate mit dem Kind, das Stillen – dies alles macht die Bindung  
zwischen Mutter und Kind in aller Regel intensiver und enger als diejenige zwischen Vater und Kind, so Herr 
Maywald. 

Doch zurück zu den Interessen des Kindes. Eine weitere Verschiebung der Wahrnehmung hin zum Kind als 
eigenständigem Subjekt mit äußerbarem Willen und eigenständigen Rechten, die geltend gemacht werden 
können und sollen, und die wahrgenommen werden sollen, zeigt die Begriffsentwicklung vom „Kindeswohl“ 
zum „Kindeswillen“ an. 

Das „Kindeswohl“ wird eher von außen, von Eltern und Fachleuten, defi niert und quasi „über das Kind“  
gelegt. Andere wissen, was das Beste für das Kind ist. Dies muss dafür nicht eigens befragt werden –   
„wir wissen das schon.“

Der „Kindeswille“ hingegen ist das, was das Kind selbst will. Wir hören das, was das Kind will, wenn wir ihm 
zuhören, wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir es fragen, was es will, was es selbst für sein „Wohl“ hält, wenn 
es seine Wünsche und Interessen äußert. Die Wahrnehmung des Kindeswillens, ihn zu hören und für seine 
Umsetzung zu sorgen, diese Aufforderung an Eltern und an Fachleute, zeigt eine neue Qualität der Sicht auf 
das Kind an. 

Der englische Begriff „Best Interests of the Child“, der etwa auch in der UN-Kinderrechtskonvention verwandt 
wird, zeigt deutlicher als der deutsche Begriff „Kindeswohl“, dass es um die Interessen des Kindes geht, 
ja sogar um die „besten“, die bevorzugten Interessen des Kindes. Das Kind kann und soll seine Interessen 
selbst bekunden - wir als Eltern und „Experten“ sind aufgefordert, das Kind beim Bekunden seiner Interessen 
zuzuhören, es bei der Wahrnehmung seiner Interessen zu unterstützen, und ihm zu folgen! 

Der UN-Kinderrechtskonvention folgend, hat jedes Kind das Recht, sich frei zu äußern – auch bei Trennung 
der Eltern und in Bezug auf die Frage, bei welchem Elternteil es in Zukunft (überwiegend) leben möchte. Der 
Wille des Kindes muss demnach bei einer Lösung nach der Trennung, entsprechend seiner Reife, angemessen 
berücksichtigt werden. 

Die nachhaltige Kraft des geäußerten Kindeswillens 
kann auf folgende Weise angemessen einge-
schätzt werden: 

Zu hören wäre auf eine “Nachdrü ckliche Meinungs-
äußerung des Kindes, die wiederholt vorgetragen 
wird, fü r das Kind eine besondere emotionale 
Bedeutung hat und deren Nichtbeachtung die 
Selbstachtung des Kindes untergraben wü rde“ 

(Peters & Wiesemann, in: frühe Kindheit 6/2013, 
S. 29). Das Kind hat dementsprechend quasi eine 
Vetomöglichkeit, was Lösungen nach Trennungen 
anbetrifft.
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Dem Kindeswillen Gehör zu verschaffen, heißt umgekehrt nicht, dass die hier eingeräumte Partizipation des 
Kindes als Abgabe der Verantwortung an das Kind missverstanden werden sollte. Selbstverständlich tragen 
Erwachsene immer ein höheres Maß an Verantwortung als Kinder; und Erwachsene – Eltern – tragen 
Verantwortung FÜR ihre Kinder - niemals umgekehrt! 

Der Umgang bzw. die Betreuungszeit mit dem anderen Elternteil dient dem Beziehungs- und Bindungserhalt, 
dem Erhalt eines realistischen Elternbildes, der Erziehungsvielfalt, Schutz vor dem Ausfall des anderen 
sorgenden Elternteils, sowie dem Lernen und Wissen um die eigene Herkunft.

Das Kind hat das Recht auf Kontakt mit beiden Elternteilen, soweit dies nicht seinem Wohl bzw. seinen Interessen 
widerspricht. Dieses Recht ist in der UN-Kinderrechtskonvention sowie in der EU-Grundrechtscharta verankert. 

Die Defi nition des „Wechselmodells“ ist unter Praktikern und Juristen, sowie in der Forschung fl ießend von 
einer Aufteilungsgrößenordnung von 30:70 bis zu 50:50. Ebenfalls wird in bisherigen Betrachtungen zum 
Wechselmodell die Häufi gkeit der “Umzüge” der Kinder nicht festgehalten.

Bei einer Trennung der Eltern ist eine Anordnung des Wechselmodells durch das Gericht nach derzeitigem 
Recht nicht möglich. Wie der Umgang geregelt wird, liegt in der Hand des oder der Sorgeberechtigten. Das 
Wechselmodell geht defi nitorisch und real weit über das hinaus, was als „Umgangskontakt“ verstanden wird. 
(Implizit setzt das Wechselmodell das gemeinsame Sorgerecht der Eltern voraus). Beim Wechselmodell wird 
zudem die Frage nach dem Aufenthaltsbestimmungsrecht berührt. 

Das Wechselmodell verlangt dem Kind den häufi gen Wechsel des Aufenthaltsorts ab. Frage: Würden Eltern 
ebenso häufi g und grundlegend den Aufenthaltsort wechseln wollen? Ist das Wechselmodell nicht eine 
Überforderung des Kindes? 

Vorläufi ges Fazit: Das Wechselmodell kann nach Einschätzungen von Herrn Maywald dort funktionieren, wo 
Eltern sich gegenseitig unterstützen und wo Fairness zwischen den Eltern herrscht. 

Bei Entscheidungen über Betreuungsmodelle nach Trennungen sollten die emotionalen Bedürfnisse des 
Kindes im Vordergrund stehen. Die zentrale Frage an die Eltern sollte lauten: Wie kann ich meinem Kind die 
größte Sicherheit vermitteln? Wie kann das Kind seine Eltern und ggf. weitere wichtige Bezugspersonen 
behalten, und wie kann unter diesen Bedingungen eine Überforderung des Kindes vermieden werden? 

Bei der Gestaltung der Betreuungsregelung sollte berücksichtigt werden, wer bisher das Kind überwiegend 
betreut und versorgt hat. 

Das Wechselmodell ist dann zu empfehlen wenn,

► es bereits ähnliche Betreuungsregelungen vor der Trennung gab. 

► es dem Kindeswillen entspricht.

► eine gleichwertig positive Beziehung zu beiden Elternteilen besteht. 

► die beiden Wohnorte nicht weit voneinander entfernt sind.

► das Konfl iktpotential zwischen den Eltern gering ausgeprägt ist.

► hohe Kooperationsbereitschaft zwischen den Eltern vorhanden ist. 
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Herr Maywald kann sich das Wechselmodell bei 0-3 jährigen Kindern in den meisten Fällen  nicht vorstellen 
aufgrund der schwer bewältigbaren Trennung von der Hauptbindungsperson – in aller Regel der Mutter.

Auch bei Jugendlichen sollte das Wechselmodell nicht als starre Regelung „durchgezogen“ werden, sondern 
regelmäßig am Kind orientiert, an dessen Bedürfnisse angepasst werden. 

Im Vergleich zur “Kernfamilie” stellt das Wechselmodell erhöhte Anforderungen an Eltern und Kinder. 

Zusammenfassend empfi ehlt Herr Maywald das Wechselmodell nicht als Standardlösung. Im Einzelfall kann 
das Wechselmodell, orientiert an den oben aufgezählten Empfehlungsvoraussetzungen, eine angemessene 
und sinnvolle Lösung sein. 

Auch hier bleibt zu bemerken, dass eine (annähernde) Gleichverteilung der Betreuungszeit noch nicht viel 
über die tatsächliche Beziehungsqualität aussagt. Deshalb kann auch gesagt werden: Betreuungsqualität 
und Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind sind wichtiger als eine Gleichverteilung der Betreuungszeiten. 
Über Qualität der Betreuung und der Beziehungen zum Kind sollte mehr gesprochen werden als über die Quantität, 
den bloßen Zeitaufwand für die Kinderbetreuung. Auch und gerade professionelle Beratung von Eltern in 
Trennungssituationen sollte diese Aspekte betonen. 

Das Wechselmodell aus der
Perspektive der Kinder

Jörg Maywald, Pankow, 14.10.2015

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie die komplette Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald, 
die uns von ihm für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt wurde. 
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Das Wechselmodell aus der
Perspektive der Kinder

Jörg Maywald, Pankow, 14.10.2015

Folie 1 - 6 – Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald
© Prof. Dr. Jörg Maywald

Das Gebäude der Kinderrechte
___________________________________

Artikel 1
Geltung für Kinder;
Begriffsbestimmung

Artikel 4
Verwirklichung

der Kinderrechte

Artikel 42
Verpflichtung

zur Bekanntmachung

Schutzrechte

Artikel
2, 8, 9, 16, 17, 19, 22,
30, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38

Förderrechte

Artikel
6, 10, 15, 17, 18, 23, 24,

27, 28, 30, 31, 39

Beteiligungsrechte

Artikel
12, 13, 17

Artikel 3

Bei allen Maßnahmen,
die Kinder betreffen, (…), ist das

Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist.

Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte des Kindes
vom 20.11.1989

Vorrang des Kindeswohls
__________________________________

Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen,
gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten,
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

Artikel 3 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention

Kindeswohl : Arbeitsdefinition
__________________________________

Wohl des Kindes
(best interests of the child)

Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln
ist dasjenige, welches die an den
Grundbedürfnissen und Grundrechten
von Kindern orientierte jeweils günstigste
Handlungsalternative wählt.

Berücksichtigung des Kindeswillens
______________________________________________

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine
eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben,
in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle
im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu
werden.

UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12, Absatz 1 und 2

Elternrecht und Kinderrecht
__________________________________

Elternrecht heißt vor allem Elternverantwortung.

Diese Verantwortung beinhaltet das Recht
und die Pflicht der Eltern, „das Kind
bei der Ausübung seiner anerkannten Rechte
in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise
angemessen zu leiten und zu führen“.

Artikel 5 UN-Kinderrechtskonvention
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Relevanz des kindlichen Willens
______________________________________________

Veto-Funktion des kindlichen Willens: „Nachdrückliche Meinungsäußerung
des Kindes, die wiederholt vorgetragen wird, für das Kind eine besondere
emotionale Bedeutung hat und deren Nichtbeachtung die Selbstachtung
des Kindes untergraben würde“ (Peters, Wiesemann 2013).

 Nachdrücklichkeit (hohe Intensität)
 wiederholte Äußerung
 gegenüber unterschiedlichen Personen
 besondere emotionale Bedeutung
 Nichtbeachtung untergräbt Selbstachtung

des Kindes

Folie 7 - 12 – Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald
© Prof. Dr. Jörg Maywald

Partizipation: Missverständnisse
______________________________________________

Partizipation darf nicht dazu missbraucht werden,
die Verantwortung der Erwachsenen für das Kindeswohl
auf die Kinder zu übertragen.

Machtunterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen sind
nicht nur unvermeidbar, sondern auch erforderlich.

Allerdings müssen die Erwachsenen ihre Machtmittel
und ihren Wissens- und Erfahrungsvorsprung konsequent
im Interesse der Kinder einsetzen.

Umgang nach Trennung und Scheidung
Zweck des Umgangs
__________________________________

 Beziehungs- und Bindungserhalt
 Erhalt eines realistischen Elternbildes
 Erziehungsvielfalt
 Schutz vor Ausfall des Sorgeinhabers
 Wissen um die eigene Herkunft

Eginhard Walter 2005

Umgang nach Trennung und Scheidung
Internationales Recht
___________________________________

UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 9, Absatz 3)

Recht des Kindes auf regelmäßige persönliche Beziehungen
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen,
soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht

Europäische Grundrechtecharta (Artikel 24, Absatz 3)

Anspruch des Kindes auf regelmäßige persönliche Beziehungen
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen,
es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen

Umgang nach Trennung und Scheidung
Materielles Recht in Deutschland
___________________________________

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Zum Wohle des Kindes gehört in der Regel der Umgang des Kindes

mit beiden Elternteilen (§ 1626, Abs. 3)
 Recht des Kindes auf Umgang mit jedem Elternteil; Verpflichtung und

Berechtigung jedes Elternteils zum Umgang (§ 1684, Abs. 1)
 Wohlverhaltensklausel (§ 1684, Absatz 2); Entscheidung über Umfang

und Ausübung des Umgangs durch Familiengericht; Möglichkeit der
Umgangspflegschaft (§ 1684, Abs. 3)

 Einschränkung oder Ausschluss des Umgangs durch das Familiengericht,
begleiteter Umgang (§ 1684, Abs. 4)

 Recht auf Umgang mit dem Kind für Großeltern, Geschwister und enge
Bezugspersonen (§ 1685, Abs. 1 und 2)

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Anspruch auf Beratung und Unterstützung für Kinder, Eltern und andere
Personen bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18, Abs. 3)

Umgang nach Trennung und Scheidung
Verfahrensrecht in Deutschland
___________________________________

Familienverfahrensrecht (FamFG)
 Anwendung unmittelbaren Zwangs nicht zulässig, wenn das Kind

herausgegeben werden soll, um das Umgangsrecht auszuüben
(§ 90, Abs. 2)

 Vorrang- und Beschleunigungsgebot u. a. bei Umgangsverfahren:
Termin spätestens einen Monat nach Verfahrensbeginn (§ 155)

 Hinwirken auf Einvernehmen in jeder Lage des Verfahrens:
Hinweis auf Mediation; Möglichkeit angeordneter Beratung (§ 156)

 Bestellung eines Verfahrensbeistands bei erheblichem Interessens-
gegensatz zwischen Kind und Eltern (§ 158)

 Persönliche Anhörung des Kindes: verpflichtend ab 14. Lebensjahr;
Soll-Regelung bei jüngeren Kindern, wenn die „Neigungen, Bindungen
oder der Wille des Kindes“ für Entscheidung von Bedeutung sind;
Information des Kindes über Gegenstand, Ablauf und möglichen
Ausgang des Verfahrens (§ 159)

 Bekanntgabe der Entscheidung an das Kind ab 14. Lebensjahr (§ 164)
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Loyalitätskonflikte: wie Kinder reagieren
____________________________________

Widersprüchliche Qualitäten und mangelnde Toleranz
bzw. Flexibilität in gleichzeitig bestehenden Loyalitätsbeziehungen
führen zu Loyalitätskonflikten

 Kinder sind in Loyalitätskonflikten gefangen
(Lösung nur auf der Elternebene möglich)

 Ein erstes mögliches Verhalten besteht darin,
es allen „Recht machen“ zu wollen

 Ein zweites mögliches Verhalten besteht darin,
sich auf eine Seite zu schlagen

 Sonderfall „Double Bind“ (Loyalitätskonflikt in Bezug
auf ein und dieselbe Person)

Folie 13 - 18 – Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald
© Prof. Dr. Jörg Maywald

Wechselmodell: Definition
___________________________________

Die Definition für ein Wechselmodell ist fließend.

In der anglo-amerikanischen Forschung beginnt sie bereits bei
einer Betreuungsverteilung von 30:70 Prozent und reicht bis hin
zum paritätischen Wechselmodell mit gleich großen Betreuungs-
anteilen der Eltern (50:50 Prozent).

Auch die Wechselhäufigkeiten von Kindern regeln Eltern sehr
unterschiedlich. Manche Kinder wechseln Monat für Monat,
andere in zweiwöchigem Turnus, Woche für Woche oder gar täglich.
Die wechselnde Betreuung Woche für Woche ist in Deutschland
derzeit wohl die am weitesten verbreiteten Praxis.

Wechselmodell: Einvernehmen
der Eltern erforderlich
___________________________________

Das paritätische Wechselmodell ist eine Ausübungsform des
Sorgerechts. Es geht rechtlich über ausgedehnte Umgangskontakte
hinaus, weil es das Aufenthaltsbestimmungsrecht des Kindes berührt.

Die Ausgestaltung sowohl der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts
als auch des Umgangsrechts ist grundsätzlich der Autonomie der Eltern
überlassen. Bei Uneinigkeiten können gerichtliche Entscheidungen
notwendig werden.

Die Gerichte entscheiden jedoch nur darüber, wer das Sorgerecht
ausüben soll. Wie das Sorgerecht ausgeübt wird, bleibt den sorge-
berechtigten Eltern überlassen. Deshalb ist auch die Anordnung eines
Wechselmodells durch ein Gericht grundsätzlich nicht möglich.

Wechselmodell: Elterninteresse
oder im Interesse des Kindes?
___________________________________

Obwohl Eltern sich kaum vorstellen können, selbst
in regelmäßigen Abständen die Wohnung zu wechseln,
wünschen sie sich dieses Modell für ihr Kind.

Häufig genannte Motive sind, dass sich Eltern bei der
Betreuung unterstützen, beide das Kind aufwachsen sehen
oder ein bestimmtes Verständnis von Fairness und
Gleichwertigkeit umgesetzt sehen wollen.

Auch Befürchtungen oder Ängste können auftreten, neben
dem Partner nun auch das Kind zu verlieren.

Wechselmodell: Kindeswohl
muss Vorrang haben
___________________________________

Dennoch sollten bei der Entscheidung
über das Betreuungsmodell die emotionalen Bedürfnisse
des Kindes im Vordergrund stehen.

Zentral ist in der Regel die Frage:
Welches Betreuungsmodell kann meinem Kind
die größte Sicherheit vermitteln, seine Eltern und Bezugs-
personen in möglichst gewohntem Umfang zu behalten,
ohne es dabei zu überfordern?

Wechselmodell: Belastungen
für das Kind möglichst gering halten
___________________________________

Eltern sollten sich immer fragen, ob sie ihrem Kind eine gelebte
Beziehungs- und Erziehungskontinuität, sofern sie sich als
entwicklungsfördernd erwiesen hat, nehmen und es vermeid-
baren Anpassungsleistungen aussetzen wollen.

Die familiäre Trennung stellt für das Kind oft eine von
Verunsicherungen und Stress begleitete Herausforderung dar.

Einschneidende Veränderungen der bis dato praktizierten
Betreuung können zusätzliche Verlusterfahrungen zur Folge
haben und dem Kind emotionale und soziale Ressourcen
nehmen, die es gerade bei der Bewältigung dieses kritischen
Lebensereignisses benötigt.
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Wechselmodell: gewachsene
Bindungen berücksichtigen
___________________________________

Betreuten bisher beide Eltern das Kind, so sollte eine ähnliche
Betreuungsregelung weiterhin angestrebt werden, um dem Kind
die gewachsenen Beziehungen und Bindungen in bisherigem
Umfang zu erhalten.

Wurde das Kind aber weit überwiegend von einem Elternteil
versorgt, ist es hauptsächlich an ihn gebunden und dieses
Betreuungsmodell vertraut, so wird es diesen Elternteil vermissen,
wenn es sich mehr als vorher üblich beim anderen Elternteil
aufhält. Dies sollte bei der Gestaltung der Betreuung
Berücksichtigung finden.

Folie 19 - 24 – Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald
© Prof. Dr. Jörg Maywald

Wechselmodell: kindgerecht
unter bestimmten Bedingungen
___________________________________

 Ähnliche Betreuungsregelung vor der Trennung
(Kontinuitätssicherung)

 Berücksichtigung des (hinterfragten) Kindeswillens

 Gleichwertig positive Beziehungen zu beiden und Bindungen
an beide Elternteile

 Wohnorte der Eltern nicht weit voneinander entfernt
(Beibehaltung von Kita, Schule und sozialen Kontakten)

 Eltern bereit und in der Lage, sich auf verändernde
Bedürfnisse des Kindes einzustellen

 Mindestmaß an Übereinstimmung, niedriges Konfliktpotential
und ausreichende Kooperation zwischen Eltern

Wechselmodell: Probleme vor allem
in bestimmten Altersphasen
___________________________________

 Null- bis dreijährige Kinder
Betreuungsmodell mit Übernachtungen bzw. langen
Trennungsphasen von einer Hauptbindungsfigur
sind eher nicht zu empfehlen.

 Jugendliche
Vor dem Hintergrund wachsender Autonomiebestrebungen
sollten Wechselmodelle flexiblen Regelungen weichen,
die über Aushandlungsprozesse mit dem Jugendlichen
an die Stelle starrer Absprachen treten.

Wechselmodell: Teil der Lösung
oder Teil des Problems?
___________________________________

Viele Probleme, die sich aus einem Wechselmodell ergeben
können, treten auch bei anderen Nachtrennungsgestaltungen,
die einen festen Lebensmittelpunkt des Kindes und eine Um-
gangsregelung vorsehen, auf.

Dennoch deuten alle Forschungsergebnisse
zum Wechselmodell darauf hin, dass es erhöhte Anforderung
an Eltern und Kinder stellt und von allen Beteiligten motiviert
mitgetragen werden muss.

Wechselmodell: Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
___________________________________

Nichtannahmebeschluss:
Weder Art 6 Abs 2 GG noch völkerrechtliche Verpflichtungen
(UN-Kinderrechtskonvention) verpflichten dazu, die Einräumung
eines paritätischen Umgangsrechts („Wechselmodell“) getrennt
lebender Eltern als gesetzlichen Regelfall vorzusehen – Gefähr-
dung des Kindeswohls als rechtfertigender Sachgrund für eine
nicht paritätische und damit ungleiche Umgangsregelung.

Orientierungssatz
1b. Der Gesetzgeber ist nicht gehalten, die Anordnung paritätischer
Betreuung als Regelfall vorzusehen und abweichende gerichtliche
Regelungen als Ausnahme auszugestalten.

BVerfG 1 BvR 486/14 vom 24.06.2015

Wechselmodell: Schlussfolgerung (1)
____________________________________

Solange sich Eltern einvernehmlich
und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenssituation
für ein Wechselmodell entscheiden,
sich dabei in ihrem Nachtrennungslebensentwurf unterstützt
fühlen, die Regelung den Bedürfnissen des Kindes Rechnung
trägt und es von zu zahlreichen Wechseln nicht überfordert wird,
kann dieses Modell für diese Familie und das Kindeswohl eine
gute Lösung sein.
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Wechselmodell: Schlussfolgerung (2)
____________________________________

Eine pauschale standardisierte Festlegung auf ein Betreuungs-
modell, auch auf das Wechselmodell, ist ebenso wenig fachlich
gerechtfertigt, wie das Ablehnen dieses Betreuungsmodells, das
im individuellen Fall die beste Lösung darstellen kann.

Kein Modell entspricht allen Familien. Starre Vorannahmen
zwingen immer den Elternteil, der das Modell als nicht geeignet
ansieht, in die Beweislast.

Wesentlicher als die reine Betreuungszeit gelten die Betreuungs-
qualität und die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind.

Joseph Salzgeber (2014): Das Wechselmodell. In: NZFam 20/2014, S. 921-968

Folie 25 - 28 – Präsentation von Prof. Dr. Jörg Maywald
© Prof. Dr. Jörg Maywald

Materialien der Deutschen Liga für das Kind
zum Thema Umgang aus Kindessicht
____________________________________

 Film: Kinder lassen sich nicht scheiden

 Broschüre: Wegweiser für den Umgang
nach Trennung und Scheidung

 Broschüre: Eltern vor dem Familiengericht

 Zeitschrift: Umgang nach Trennung
und Scheidung (frühe Kindheit  2/2013)

Online-Shop: www.fruehe-kindheit-online.de
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Kaffeepause // Im Anschluss    
Gruppenarbeit in den Workshops
In der Kaffeepause nutzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung 
die Gelegenheit sich fachlich auszutauschen und das gerade Gehörte noch 
einmal in kleineren Gruppen zu diskutieren. Nach der kurzen Unterbrechung 
ging es für die Fachkräfte in die Workshops. 
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Workshop 1
Das Wechselmodell und „Hochstrittigkeit“
Leitung: Prof Dr. Hildegund Sünderhauf

1. Kommunikation und Kooperation

In der Rechtsprechung werden diese beiden Begriffe (verschmolzen zu einem unaufl ösbaren Konglomerat) 
als Voraussetzung für eine paritätische Betreuung (Wechselmodell) bezeichnet. Jedenfalls bei 
Hochstrittigkeit scheidet eine paritätische Betreuung aus. 

Die Auseinandersetzung hiermit erfolgte in folgenden Schritten:

►  Bedarf es wirklich beider Voraussetzungen, d.h. neben einer 
Kooperation auch der Kommunikation? Wie viel Kommunikation 
ist wirklich erforderlich? 

►  Die Konfl ikte selbst müssen konkret angeschaut werden. 
Worum geht es in den Konfl ikten? Was können die Eltern 
praktisch umsetzen? Konflikte können durch eine klare 
Aufgabenverteilung und klare Regelungen reduziert werden. 

►  Wie bekommt das Kind die Konfl ikte mit? Unterscheidung 
und Trennung der Kommunikation Kind-Elternteil zu Vater-
Mutter.

Es existiert in Bezug auf Konfl ikte und Konfl iktpotenziale kaum ein 
Unterschied zwischen Wechselmodell und Residenzmodell. Kinder 
sind in beiden Modellen gleichermaßen den Konfl ikten der Eltern 
ausgesetzt!

2.  Raus aus den Gerichten / Eltern müssen  
gefordert werden

Die Gerichte eignen sich nicht vorrangig für die Regelung von 
Betreuungsmodellen. Hochstrittigkeit kann zur Verfahrensstrategie 
werden. Teilweise wird dabei derjenige belohnt, der den Streit provoziert 
bzw. aufrecht erhält.
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Hilfreich wären hier:

► Erweiterte außergerichtliche Angebote für Beratungen und Aushandlungsprozesse.

► Obligatorische Beratungen bzw. Mediationen.

►  Gesellschaftliches Umfeld, welches streitige Auseinandersetzungen zwischen Eltern negativ 
konnotiert und wo eine positive Erwartungshaltung existiert, dass beide Eltern die Betreuung 
des Kindes paritätisch regeln.

Elterliche Konfl ikte brauchen Regeln und Grenzen. 

In gerichtlichen Verfahren sollten am Kind orientierte Verhaltensweisen von Eltern gefordert werden   
– und nicht lediglich als vorgegebener Hintergrund für am Kindeswohl orientierte Entscheidungen 
angesehen werden.

Der Spielraum der Richter/innen sollte eingeschränkt werden. 

Konkrete Vorgehensweisen sollten gesetzlich vorgegeben werden, 
um die Entscheidungen vorhersehbarer zu machen.

Verfahrenskostenhilfe könnte regelmäßig von der Inanspruchnahme 
vorheriger Beratung abhängig gemacht werden.

3.  Führt ein Wechselmodell zu einer   
Reduzierung von Konfl ikten? 

Kinder können bei paritätischer Betreuung den Aussagen der  
Erwachsenen stärker ein eigenes Erleben gegenüberstellen.

Das Bedürfnis des Kindes, Bindungen zu beiden Eltern aufrecht 
zu erhalten oder aufzubauen, rechtfertigt ggf. auch eine stärkere 
Exposition des Kindes gegenüber dem elterlichen Konfl ikt. 

Die Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit des Kindes gegenüber 
den negativen Seiten der elterlichen Konfl ikte sollte berücksichtigt 
werden.

4.  Es kommt immer auf den konkreten   
Einzelfall an.
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Workshop 2
Das Wechselmodell: Chancen, Risiken 
und Merkposten – Eine kritische Agenda

Im folgenden dokumentieren wir die Abschriften der 
Moderationskarten, die im Verlauf des Workshops 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet 
wurden. 

Chancen des Wechselmodells: 
► auf Augenhöhe der Eltern treten
► beide Eltern können berufl iche Perspektiven halten und aufbauen
►  Kontinuität für die Eltern – Wechselmodell eröffnet neue Optionen  

zu eigenständigen neuen Lösungsmodellen (stärkt Elternautonomie)
►  Wechselmodell als Fragestellung: WAS WILL ICH WIRKLICH? –  

Selbstrefl exion & Eigeninteresse
►  Chance für Trennung – Paar- und Elternebene, keiner fühlt sich  

benachteiligt im Umgang
►  Chance für Beziehungsneuordnung  – neue Rollen fi nden
►  Bereitschaft für Offenheit, Weiterentwicklung beider Eltern im   

Interesse des Kindes
►  Chance für Erziehungsvielfalt
►  einfache Gerechtigkeit  – kindgerechte Gleichbehandlung –  

nachvollziehbar für Kinder
►  mehr Menschen kümmern sich „verantwortlich“ um das Kind
►  Bereicherung für das Kind durch die Vielfalt des erlebten Alltags 

beider Eltern
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Risiken des Wechselmodells:  
►  Elternmodell ist KEIN Kindermodell
►  Überforderung der Eltern
►  kein stabiles zu Hause
►  starker Einfl uss auf den Kindeswillen – Manipulation
►  Wechselmodell hält wirtschaftliche Interessen instabil
►  erhöhter Loyalitätskonfl ikt bei Kindern und Eltern
►  Instrument mit zweifelhafter Motivation
►  Wechselmodell kann zeitweisen Kontaktwunsch der   

Kinder verhindern 
►  Wechselmodell verhindert Flexibilität

Merkposten: 
► Loslösung von Mustern  – Strukturen einer Trennung
►  Individuellen Leitfaden mit den Eltern entwickeln
►  jede Familie individuell betrachten
►  Begleitende Beratung für Eltern und Kinder
►  klare gesetzgebende Vorgaben – wirtschaftlich, juristisch, 

verwalterisch
►  kreative Lösungen fern von Tabellen und Paragrafen –  

auch beim Unterhalt
►  Modell muss fl exibel bleiben
►  Schulung der Fachkräfte 
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Workshop 3
Väter in der Trennungsberatung:    
Ein ressourcenorientierter Blick auf Väter 
unter Berücksichtigung des Kindeswohls 

Wichtige Aspekte aus der Darstellung des Workshopleiters und aus dem 
Gespräch im Workshop

Im Väterzentrum Berlin fi nden jährlich etwa 300 Strategieberatungs-
stunden statt. 

Väter kommen häufi g mit einer tiefen Verletzung und einer  
Selbstwahrnehmung von Machtlosigkeit in die Beratung. 
Typische Haltung/Befi ndlichkeit/Sichtweise der 
beratungssuchenden Väter: 

► „Alle sind gegen mich.“ 
► „Als Vater habe ich in dieser Situation keine Chance.“
►  „Meine Expartnerin ist gegen mich; das Jugendamt ist   

gegen mich; das Familiengericht ist gegen mich“. 

Die eigene Kompetenz und der Erfahrungsschatz als Vater wird
vom beratungssuchenden Vater oft nicht gesehen. 
Häufi ge Selbstwahrnehmung: 

► „Ich habe kaum etwas mit dem Kind gemacht.“
►  „Die Bindung zwischen meinem Kind und mir ist viel schwächer 

als die Bindung zwischen Mutter und Kind.“ 

Das Beratungsgespräch kann den Blick des Vaters zu seinen 
Ressourcen, d.h. zu seinen real gemachten guten Erfahrungen in der 
Beziehung zum Kind führen. 
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Beispielhafte Erzählungen von Vätern: 
„Ich habe mein Kind oft zu Bett gebracht. Ich habe meinem Kind häufi g vorgelesen. Ich habe mein 
Kind zur Kita gebracht, meinem Kind bei den Hausaufgaben geholfen, mein Kind zum Fußballtraining 
gefahren, bin während des Trainings am Platz geblieben und dann 
wieder zurückgefahren...; ich habe mit meinem Kind gespielt..., usw.“

Diese und viele andere reale Alltagserfahrungen werden im Beratungs-
gespräch häufig auf Nachfrage berichtet. Oft erzählen die Väter 
erstaunlich reichhaltige Erlebnisse und Erfahrungen im Kontakt mit 
ihren Kindern. Dieser „Schatz“ wird von den Vätern selbst aber oft nicht 
als vorhanden, zumindest nicht als wichtig oder wertvoll erachtet. 

Das Beratungsgespräch unterstützt Väter dabei, ihren eigenen Anteil 
zur guten Entwicklung und zum Wohlbefi nden des Kindes selbst besser 
wahrzunehmen und zu schätzen. 

Daraus kann eine verbesserte Selbstwahrnehmung und ein stärkeres 
Selbstbewusstsein als Vater, ein eigener Standpunkt = Einschätzung 
der eigenen Beziehung zum Kind und daraus wiederum eine Agenda 
zur Gestaltung der zukünftigen Kontakt- und Beziehungsgestaltung 
in der Trennungssituation erarbeitet werden (etwa in einer zweiten 
Beratungsstunde). Daher unsere Bezeichung „Strategieberatung“, 
wobei die Beratung nicht immer nach diesem Muster verläuft. 

Weiterhin wird in diesem Zusammenhang oft besprochen, wie vom 
Vater die eigene Haltung und die eigene Sichtweise auf die Bindung/
Beziehung zum Kind und seine Vorstellungen zur zukünftigen Gestaltung des Kontakts zum Kind mit 
der Intention, diese gewachsene gute Bindung weiterleben zu lassen, mit der Ex-Partnerin kommuniziert 
werden kann. 

Aus der Diskussion:

►  Frauen als Beraterinnen sehen sich oft „fehl am Platze“; ein männlicher Berater scheint bessere 
Identifi kationsmöglichkeiten für den beratungssuchenden Vater zu bieten.

►  Oft melden sich Väter spät zu Wort (oder auch gar nicht), dies kann von Beratenden als   
Desinteresse verstanden werden. 

►  Ex-Partnerinnen müssen häufi g lernen „loszulassen“: Sie sehen sich häufi g in einer Beziehung/
Bindung zum Kind, die sie als viel tiefer und enger einschätzen als diejenige des Vaters zum Kind. 
Hier gilt es in der Beratung, der Mutter zu ermöglichen, die Erziehungs- und Beziehungsleistung 
des Vaters in Bezug zum Kind besser zu sehen und anzuerkennen. 

►  Mediative/vermittelnde Aspekte zwischen Müttern und Vätern sollten in der Beratungsarbeit  
ausgebaut werden. 
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Workshop 4
Das Kind im Umgang mit dem Umgang: 
Stolpersteine für Kinder in den   
Übernahmesituationen und Aspekte eines 
professionellen Umgangs in Kita, Schule 
und Jugendhilfe
 

Anhand eines Fallbeispiels und der Aussage einer 14-Jährigen zum 
„Wechselmodell“, sie fühle sich entwurzelt und wisse nicht wo sie hin-
gehöre, haben Fachkräfte aus Kita, Beratungstellen und Jugendamt sich 
für eine stärkere Aufmerksamkeit das Kind ausgesprochen. Diskussionen 
um Modelle einer Betreuung von Kindern orientieren sich zumeist an den 
Vorstellungen der Eltern, ob aus fi nanziellen Erwägungen, Kränkungen 
durch Brüche in den eigenen Lebensentwürfen oder auch der schwierige 
Umgang mit dem Scheitern (hier der Beziehung). Der Blick auf die Interessen 
und Ideen zum eigenen Leben eines Kindes geraten dabei aus dem Blick. 
Einen festen sicheren Ort, ob Kita oder Schule, Ansprechpersonenen als 
Vertraute oder Verlässlichkeit in den Beziehungen zu den Eltern sollte in 
den Mittelpunkt der Suche nach Betreuungsmodellen gestellt werden. 

Wahrnehmungen der Professionellen zum emotionalen Zustand der Kinder 
und Jugendlichen müssen in den Kontakten zu den Eltern ausgesprochen 
werden und im besten Falle zu gemeinsamen Überlegungen führen, wie 
Kinder und Jugendliche in der belastenden Situation stabilisierend unter-
stützt werden können.

Im Workshop ging es daher nicht um die Beratungsebene mit den Eltern 
und das erneute Kreisen um Modelle über den Kopf der Kinder hinweg. 
Vielmehr wurde deutlich herausgestellt, dass professionelles Handeln 
bedeutet, sich als Projektionsfl äche für Kinder und Jugendliche anzubieten 
und diese kindlichen Wahrnehmungen als Übersetzer in den elterlichen 
Diskurs einzubringen.
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Workshop 5 
Umgangsmodelle über weite     
Entfernungen: Besondere Probleme    
und pragmatische Lösungsmöglichken

Wunsch nach Wegzug des primär betreuenden Elternteils

Aus unterschiedlichen Gründen kann der primär betreuende Elternteil einen Umzug in 
eine weiter entfernte Region beabsichtigen.

Zum Teil steht ein Umzug im Zusammenhang mit der Trennung oder mit der Begründung 
einer neuen Partnerschaft.

In selteneren Fällen sind Umzüge des hauptsächlich betreuenden Elternteils berufl ich 
bedingt. Umzüge aus berufl ichen Gründen werden von den Familiengerichten eher 
gebilligt als private – deshalb raten manche Anwälte dazu den berufl ichen Umzugsgrund 
geltend zu machen, obwohl dies gar nicht der Hauptgrund ist. 

Recht häufi g wendet sich der betreuende Elternteil nach der Trennung seiner Herkunfts-
familie zu und sucht dort Unterstützung, entweder bei der Betreuung der Kinder oder 
im Konfl ikt mit dem anderen Elternteil. Leben die Ursprungsfamilie oder andere 
potenzielle Unterstützer nicht am gemeinsamen Wohnort der Eltern, so begünstigt dies 

den Wunsch bzw. die Absicht, dass der Elternteil zu der entfernt wohnenden Herkunftsfamilie umzieht. 
Gleiches gilt bei Begründung einer neuen Partnerschaft.

Im gerichtlichen Verfahren wird bei einem Umzugswunsch lediglich über das Sorgerecht (bzw. eingeschränkter 
über das Aufenthaltsbestimmungsrecht) entschieden. Das Gericht kann daher einem Elternteil nicht den 
Umzug untersagen, sondern es muss darüber entscheiden, bei welchem Elternteil das Kind im Falle eines 
Umzuges leben soll. Diese Entscheidungsrichtung begünstigt die Eskalation eines Konfl iktes um den 
Wohnort. Andererseits ist dies den Richterinnen und Richtern auch bekannt. Dieser potentiellen Eskalation 
wird daher häufi g durch folgende Möglichkeiten der Gestaltung des Verfahrens selbst entgegengewirkt:

► Verlangsamung der Entscheidung.
► Aufl age von Gesprächen (Meditation) im Rahmen einer Aufklärung.
► Explizit beauftragte vermittelnde Tätigkeit von Verfahrensbeiständen und Gutachtern.
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Bei einem anhaltenden Umzugswunsch eines hauptsächlich betreuenden Elternteils ist in der Regel 
davon auszugehen, dass ein Umzug mit den Kindern nicht verhindert werden kann, solange die Kinder 
noch so jung sind, dass sie ihre eigene Haltung nicht durchsetzen können. Im Einzelfall kann aber 
auch durch eine einstweilige Verfügung dem schon verzogenen Elternteil das Sorgerecht entzogen 
werden und dadurch die Rückkehr an den bisherigen Wohnort zur Folge haben. 

Getrennt lebende Familien mit großer Wohnortentfernung

Laut DJI Forschungsgruppe „Multilokalität von Familie“ von 2013 leben 23 Prozent aller getrennt 
lebenden Kinder mehr als eine Stunde Fahrtzeit vom anderen Elternteil entfernt. In 93 Prozent aller 
Fälle ist die Mutter der primär betreuende Elternteil. 

Der Anteil von Multilokalität bei naher Wohnortentfernung liegt bei 75 Prozent; bei großer   
Entfernung beträgt er nur noch 45 Prozent.

Multilokalität wird der Studie zufolge wie folgt defi niert:

Multilokalität bei naher Wohnortentfernung bedeutet: Das Kind hat mindestens alle 14 Tage Kontakt 
zu dem anderen Elternteil.

Multilokalität bei weiter Wohnortentfernung: Das Kind hat mindestens einmal im Monat Kontakt zum 
anderen Elternteil oder mindestens 14tägigen nicht – persönlichen Kontakt (z.B. per Skype, Telefon, etc.)

Folgende günstige Faktoren für kontinuierliches Engagement des 
Vaters bei großer Wohnortentfernung hat die Studie ermittelt: 

► Gemeinsame elterliche Sorge. 
►  Grad der Involviertheit und des Engagements während der Partnerschaft bestimmt auch das 

Engagement danach. Heißt: Wenn eine enge Beziehung zum Kind aufgebaut wurde, wird in 
der Regel auch versucht diese weiter aufrechtzuerhalten. 

►   Wenn  Eltern Single sind bzw. keine Mehrfachelternschaft besteht. 
 (Erschwerend ist dagegen eine neue Partnerschaft, insbesondere der Mutter). 
► Sozioökonomische Ressourcen/reales EINKOMMEN ist bedeutender als das Bildungsniveau.
►  Kommunikationserleichternde Kompetenzen z.B. Skypen (insbesondere bei Kindern über 12 Jahren).
►  „Multilokalitätserleichternde Kompentenzen“: mobil sein, sich an unterschiedlichen Orten 

zurechtfi nden, hohe Konfl iktlösungsfähigkeit.
►    Alter der Kinder – je älter die Kinder, um so wichtiger wird der Einfl uss der Peergroup.

Bei größerer Distanz zwischen den Wohnorten der Eltern fi nden in der Regel seltenere, aber zeitlich 
stärker ausgedehnte Vater-Kind-Begegnungen statt.        (Fthenakis, „Die Familie nach der Familie“)
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Derzeitige Rechtsgrundlage zur Wahrnehmung des Umgangsrechts:

In der Rechtspraxis werden die Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes bei getrennt lebenden 
Eltern dem umgangsberechtigten Elternteil auferlegt.

Bei ALG II-Bezug können Fahrt- und Übernachtungskosten als „Mehrbedarf“ gemäß § 21 Abs. 6 SGB II 
beansprucht werden. Längere Aufenthaltszeiten der Kinder lassen einen zeitanteiligen Bedarf für die 
Kosten des Lebensunterhalts entstehen.

Die Bundesbahn sowie einige Bus- und Fluggesellschaften bieten nach Anmeldung an ausgewählten 
Orten einen kostenpfl ichtigen Begleitservice für allein reisende Kinder ab 8 Jahren an. („Kids on tour“/ 
rund 7000 Beförderungen 2014)

Unterstützung und Bedingungen in Flugzeug, Bahn und Bus: 

Mit dem Flugzeug
Bei den Airlines wird gegen Gebühr (ca. 40 Euro) die Betreuung von alleinreisenden Kin-
dern angeboten. Positiv hervorzuheben ist der Service von Air Berlin. Die Kinder sitzen 
direkt beim Bordpersonal. Vom Boarding bis zum Ausstieg wird über ein Formular lückenlos 
der Aufenthalt und der Ansprechpartner des Kindes dokumentiert.

Mit der Bahn
Die Deutsche Bahn bietet für alleinreisende Kinder (6 - 15 Jahre) den Service „Kids on Tour“ 
an. Die Kosten betragen 25 Euro. Dafür stellt die Bahn sicher, dass das Kind während der Rei-
se stets durch eine Mitarbeiterin der Bahnhofsmission in einer Gruppe von maximal 5 Kindern 
begleitet wird. Die Unterbringung erfolgt auf speziell für den Service reservierten Plätzen. 
Der Service wird allerdings nur auf ausgewählten Hauptverkehrsrouten angeboten. Genauere 
Informationen können unter der Service-Nummer 01850 - 599 66 33 erfragt werden.

Mit dem Bus 
(Bedingungen und Möglichkeiten unterscheiden sich)

z.B. www.berlinlinienbus.de  Für die Reise (ab 9 Jahre) mit dem Bus ist vorher ein entspre-
chendes Formular auszufüllen. Mehrkosten entstehen nicht. Der Service bezieht sich auf alle 
nationalen Buslinien. Bei größeren Verspätungen werden die Erziehungsberechtigten telefo-
nisch verständigt.

z.B. www.MeinFernbus.de  Ab dem vollendeten 10. Lebensjahr dürfen Minderjährige ohne 
Begleitung reisen, wenn ein/e Erziehungsberechtigte/r im Rahmen des Buchungsprozesses 
schriftlich bestätigt hat, dass der/die Minderjährige dazu fähig und in der Lage ist, diese 
Reise allein und unbeaufsichtigt anzutreten. Es wird keine Aufsichtspfl icht gegenüber dem/
der Minderjährigen übernommen. Allein reisende Kinder werden bei der Sitzplatzwahl im Bus 
bevorzugt. // Gilt nur für nationale Fahrten ohne Umsteigeverbindungen.
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Unterstützung bei weiten Wegen zum Kind:   

Das bundesweit tätige Sozialunternehmen

„Mein Papa kommt“ 

Dank reduzierter Besuchsschwelle und Stärkung der elterlichen Bindungskompetenzen können durch 
das Besuchsprogramm „Mein Papa kommt“ Beziehungsabbrüche zwischen Eltern und Kindern vermieden 
werden. Auf diese Weise erfahren Kinder, dass Beziehungen auch unter multilokalen Bedingungen 
konstruktiv gestaltbar sind und für ihre Bindungssicherheit gesorgt wird. Das Besuchsprogramm 
„Mein Papa kommt“ ermöglicht getrennt lebenden Eltern – auch in prekären Finanzlagen- das Um-
gangsrecht des Kindes zu realisieren. Zusätzlich erweitert Elterncoaching deren Kommunikations- und 
Konfl iktbearbeitungskompetenzen und trägt zur Deeskalation von Elternkonfl ikten bei.

Ziele: 
► Vermeidung von Beziehungsabbrüchen und Verhinderung der Eltern-Kind-Entfremdung.
►  Förderung des Kindeswohls durch sichere Bindung zu beiden Elternteilen unabhängig   

von deren materiellen Ressourcen.
►  Kindgerechte Kommunikations- und Gestaltungskompetenz zur Beziehungsgestaltung   

vor Ort und über die Distanz hinweg.

Angebote: 
► Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten bei ehrenamtlichen Gastgebern
► Telefonisches Elterncoaching
► Kinderzimmer auf Zeit (z.B. in Kitas)

Lt. Geschäftsbericht 2014:  
► 580 Gastgeber / 381 besuchende Elternteile
► Nutzer: 91 Prozent Väter / 9 Prozent Mütter
► 42 Prozent der nutzenden Kinder unter 6 Jahre

Finanzen:  
Stiftungen, Monatsbeitrag, Spenden
2011 gegründet

Kontakt:  
www.meinpapakommt.de

Quellen:  Mein Papa kommt gGmbH Geschäftsbericht 201/2014 // Wassilios Fthenakis, „Die Familie nach der Familie“, Verlag 
C:H Beck // Michaela Schier und Sandra Hubert, Multilokalität und Wohnentfernung nach Trennung und Scheidung Zeitschrift für 
Familienforschung, 2015 Heft 1 // Eberhard Schäfer/ Marc Schulte „Ratgeber Väter nach Trennung“ (siehe auch Seite 44)
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Zusammenfassung der   
Rückmeldebögen: Die beiden  
Vorträge wurden zusammen als 
„sehr gut“ bewertet (überwiegend: 
als Schulnote übersetzt: Note 1,5). 
Die Workshops wurden insgesamt 
mit Note 2 bewertet, die Moderation 
mit „gut“ bis „sehr gut“.
 
Die Aussage „Ich habe durch die 
Vorträge neue Impulse und  
Anregungen für meine Arbeit 
erhalten“ wurde fast ausnahmslos 
mit „stimmt voll und ganz“ oder 
mit „stimmt“ markiert. Dieselbe 
Aussage wurde bezüglich der Workshops insgesamt mit „stimmt“ markiert.  Die 
Moderation wurde überwiegend mit „bin sehr zufrieden“ oder „bin zufrieden“ markiert. 

Die Einzelstatements („Feedback und Empfehlungen für die weitere Arbeit“) 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: Zur Frage „Was fanden Sie an dieser 
Tagung  besonders gut“: Aus den Statements geht klar hervor: Die kontroverse 
Darstellung und unterschiedliche Einschätzung des Wechselmodells durch die 
beiden Vorträge wird sehr positiv bewertet. Hierzu wurden fast 20 sinngemäß 
übereinstimmende Statements abgegeben. Weitere Statements in dieser Rubrik 
beziehen sich auf den Tag bzw. dessen Konzeption in seiner Gesamtheit, auf die 
Organisation, sowie auf die Kombination von Vorträgen und Workshops.  

Auswertung des Fachtags 
„DAS WECHSELMODELL -      
ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT“ 

Insgesamt Teilnehmer: 107 
Anzahl der abgegebenen Rückmeldebögen: 
45, das entspricht einer Rückgabequote von 42 Prozent. 
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Ein Workshop wird mehrfach als besonders gut erwähnt. Ort und Rahmen werden 
ebenfalls positiv hervorgehoben. 

Zur Frage „Welche Themen sollten bei einer weiteren Tagung aufgegriffen werden“ 
gab es mehrere Statements, die die Sicht des Kindes bzw. den Kindeswillen als zu 
vertiefendes Thema nennen. Ebenfalls wird „Entfremdung der Kinder“ bzw. 
Fernhaltung der Kinder vom anderen Elternteil genannt. Verbesserung bzw. Förderung 
der Zusammenarbeit der Elternteile im Sinne des Kindeswohls/Kindeswillens 
insbesondere bei sogenannten hochstrittigen Eltern wird weiterhin genannt. 

Zur Frage „Was könnten wir besser 
machen“ wird folgendes genannt: 
Mehrfach wird mehr Zeit zur  
Behandlung des Themas gewünscht. 
Ein vollständiger  Tag erscheint vielen 
sinnvoll.  Der Wunsch nach mehr 
Raum und Zeit für Diskussionen 
wird ebenfalls genannt. 
 
Auswertung der Flipcharts:   
Zu Beginn und am Schluss des  
Fachtags wurden die Teilnehmenden 

gebeten, ihre Haltung zum Wechselmodell im Kontext ihrer Arbeit durch Klebepunkte 
auf einem vorbereiteten Flipchartbogen zum Ausdruck zu bringen. Die Wertung vor 
Beginn des Fachtags war wie folgt: 22,5 % „eher skeptisch“, 44 % „kommt drauf 
an“ 29 % „erstrebenswert“; (restliche Bewertungen: 1,1 % „geht gar nicht“ und 
„3,3 % „Beste Lösung“). Die Wertung nach dem Fachtag ergab folgende Wertung: 
8,6 % „eher skeptisch“, 64,5 % „kommt drauf an“, und 19 % „erstrebenswert“; 
(restliche Bewertungen: 1,6 % „geht gar nicht“ und “ 6,4 % „Beste Lösung“). 

Hieraus kann man den Schluss ziehen, dass der Fachtag dazu geführt hat, auf 
jeden einzelnen Fall - jedes Kind und dessen Eltern - differenziert zu schauen 
und dem einzelnen Fall (Kind) angemessene Lösungen zu unterstützen. 
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Fazit 
Die Auswertung der Rückmeldebögen gibt Anlass zu der Einschätzung, dass der 
Fachtag als erfolgreich gewertet werden kann in Bezug auf das Fortbildungsziel 
„Impulse und Anregungen für die Arbeit erhalten“. Bei der Behandlung und der 
Diskussion des Themas des Fachtags „Wechselmodell - Wunsch und Wirklichkeit“ 
kann konstatiert werden, dass hier stärker die Frage nach dem Kindeswohl 
(bzw. „Best Interest of the Child“)  im Mittelpunkt stand als väterspezifi sche 
Fragen oder Herangehensweisen. Qualifi zierte Anregungen zur forbildungsbezogene 
Weiterarbeit und Vertiefung wurden gemacht, sodass auf dieser Grundlage  
weitere erfolgversprechende Tagungsdesigns entwickelt werden können. 

– 41 –



FACHTAGUNG 
DAS WECHSELMODELL:
ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT  
Neue Herausforderungen für Eltern und Beratung

107 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Berliner und Pankower Einrichtungen 
nahmen an der Fachtagung teil. Folgende Einrichtungen waren unter anderem 
vertreten: Abri e.V., Amtsgericht Pankow/Weißensee, Aufwind e.V., BA Pankow,  
BA Pankow Sozialpädagogischer Dienst, BM Justiz & Verbraucherschutz, Caritas-
verband, Casablanca gGmbH, Deutsche Liga für das Kind, EFB Charlottenburg, 
EFB Friedrichshain-Kreuzberg, EFB Mitte, EFB Pankow, EFB Prenzlauer Berg, 
EFB Weißensee, Evang. Konferenz für Familien- und Lebensberatung, Familien-
hebammen, Familieninfotreff e.V., Familiezentrum Busonistr., Familienzentrum 
Lankwitz, FamoX-Familienzentrum (OXxymoron gGmbH), Haus e.V., IBEF e.V., 
wIndependent Living Pankow, InterKÖrmet e.V., Kanzlei Amalienpark, Kanzlei 
Noack, Kindeswohl-Berlin e.V., Kita Busonistr., Kita Schivelbeiner Str. 12, KJFE 
BA Pankow, KJGD - Campus Rütli, KJGD Neukölln, KJGD Pankow, Kompaktiv e.V., 
Lara.berlin gGmbH, Lebenswelt gGmbH, Leuchtturm Mitte e.V., Mediation in 
Diversity, Paula Panke, Pfl egekinderdienst, Polizei, Rechtsanwälte Götz & Part-
ner, RSD Friedrichshain, RSD Kreuzberg, RSD Mitte, RSD Pankow, RSD Prenzlauer 
Berg, RSD Weißensee, Schwangerenberatung HvD, SEHstern e.V., Shia e.V.,  
Stützrad e.V., Trialog e.V., _wortraum_, VAFK, VAMV – Landesverband Berlin, 
Väterbüro Wolfsburg, Väterzentrum Berlin, Verband binationaler Familien,  
Verfahrensbeistand, Zusammenwirken im Familienkonfl ikt.

Teilnehmerliste 
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►  Deutsche Liga für das Kind et al. (Hrsg.) 2015:     
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für Familienrecht (FamRZ) vom Mai 2009
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Richter Dr. Stephan Hammer in der in der Interdisziplinäre Zeitschrift   
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„Stark und verantwortlich. Ein Ratgeber für Väter nach Trennungen“
von Eberhard Schäfer & Marc Schulte
   
Unser Buch „Stark und verantwortlich – ein Ratgeber für Väter nach Trennungen“ 
bündelt die Erfahrungen aus unserer 
„Strategieberatung“, an der seit 2007 mehrere 
tausend Väter im Väterzentrum Berlin teilgenommen 
haben. Die Inhalte werden ergänzt durch 
Praxiserfahrungen eines Familientherapeuten, 
eines Rechtsanwalts, eines Jugendamtsleiters 
und eines Familienrichters.

Das Buch enthält Erfahrungsberichte aus dem 
realen Leben von Vätern über verschiedene  
Lebens- und Wohnformen nach der Trennung. 
Außerdem gehen wir auf die Beziehungsdynamik 
von Eltern während und nach Trennungen ein. 
Wir beschreiben, wie man trotz Scheidung ein 
gutes Eltern-Team bleiben kann. Der Entwurf 
einer  Elternvereinbarung soll zeigen, wie die 
Kommunikation auf Augenhöhe verbessert und 
verbindlich gemacht werden kann. Umfangreiche juristische Informationen 
geben einen Überblick zu den Rechtsgrundlagen bei Trennungen und Scheidungen. 
All dies macht den Ratgeber zu einer handfesten, konkreten Hilfestellung.

Das Buch hat 126 Seiten im Taschenbuchformat. Seit Juni 2015 ist die dritte, 
überarbeitete Aufl age erhältlich.

Der Preis beträgt 8,– Euro zuzüglich Versandkosten. // Mehr Informationen 
fi nden Sie auch auf www.vaeterratgeber.de. 
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